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Verkehr und Infrastruktur (vif) 

 

 

Baustellensicherheit  

Arbeiten auf einer Baustelle sind oftmals mit Gefahren für die Bauarbeiter verbunden. Ein 
Grossteil der Unfälle auf Baustellen ereignet sich infolge von Stolperfallen durch herumliegende 
Teile, weil kein Schutzhelm getragen wird, dadurch dass Abschrankungen fehlen oder für Arbei-
ten demontiert werden oder durch improvisierte Aufstiege und Gerüste. Die Kontrolle und Ein-
haltung der Sicherheitsvorschriften im dynamischen Umfeld einer Baustelle ist das höchste Ge-
bot für alle Verantwortlichen.  

Sicherheit geht alle an 

Nicht nur die Baufirmen und Bauarbeiter stehen in der Verantwortung. Auch Bauherren, Eigen-
tümer und Planer stehen in der Pflicht, die Sicherheitsanforderungen auf der Baustelle zu pla-
nen und konsequent umzusetzen. Eine komplexe Aufgabe, der sich alle am Bau Beteiligten mit 
der notwendigen Umsicht annehmen müssen, damit Unfälle möglichst verhindert werden kön-
nen. 

Unterschiedliche Normen und Empfehlungen 

Verschiedene Normen und Empfehlungen versuchen die Sicherheitsanforderungen zu regeln. 
Die SIA-Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverbandes enthalten Sicher-
heitsvorgaben für die einzelnen Arbeitsgattungen. Seit dem 1. Januar 2006 ist die überarbeitete 
Bauarbeitenverordnung, BauV, in Kraft. Sie entspricht weitgehend den Suva-Vorschriften und 
wurde vom Bundesrat erlassen. Die Normen und Vorgaben sind für die Projektverantwortlichen 
(Bauherr, Planer und Bauunternehmer) bindend.  

Schutzmassnahmen im Werkvertrag 

Gemäss der Bauarbeitenverordnung müssen die baustellenspezifischen Schutzmassnahmen 
im Werkvertrag festgelegt werden. Die Bauarbeitenverordnung betrifft somit Bauherren und 
Bauunternehmer, die vor dem Abschluss eines Werkvertrages prüfen müssen, mit welchen 
Massnahmen die Arbeitssicherheit gewährleistet wird und dass die Massnahmen in den Werk-
vertrag aufgenommen werden. Es sind dies beispielsweise Gerüste, Absturzsicherungen, Lauf-
stege und dergleichen. Widersetzt sich der Bauherr der Festlegung der Massnahmen im Werk-
vertrag, zum Beispiel der Ausschreibung und Bezahlung eines Arbeitsschutzgerüstes, kann er 
dafür strafrechtlich belangt werden. 

Baustellenbesucher als Sicherheitsrisiko 

Auch Bauherren oder Baustellenbesucher haben sich vor dem Gang auf die Baustelle entspre-
chend vorzubereiten, sind sie doch einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Besucher sind nicht 
an die Gegebenheiten einer laufenden Baustelle gewöhnt, um so mehr als die Sicherheitsein-
richtungen noch nicht denjenigen des fertigerstellten Bauwerkes entsprechen. Sicheres Schuh-
werk sowie ein Bauhelm gehören zur Minimalausrüstung. Gemäss Art. 107 der SIA Norm -118, 
allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten, müssen der Bauherr und der Unternehmer vereinba-
ren, welche Haftpflichtversicherung die Folgen von Besucherunfällen deckt. In Frage kommt die 
Bauherren- oder die Betriebshaftpflichtversicherung des Unternehmers. Es besteht ebenfalls 
die Möglichkeit, eine spezielle Besucherunfallversicherung abzuschliessen, die bei einem Unfall 
für die Haftung aufkommt. 

 

 

http://www.bauszene.ch/2011/01/16/baustellensicherheit-geht-alle-an/
http://www.hbq-bauberatung.ch/bauplanung.html
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Schutzpflichten des Bauherrn bei der Bauausführung 

Der Bauherr beauftragt für die Umsetzung eines Bauvorhabens sachverständige Hilfspersonen 
wie Fachplaner und Bauleiter. Der Planer ist bereits in der Projektierung dazu angehalten, sich 
mit den Massnahmen für die Sicherheit am Bauwerk zu befassen, und muss einschreiten, wenn 
während der Bauausführung elementare Sicherheitsvorschriften verletzt werden. Der Bauleiter 
koordiniert und überwacht die Reihenfolge der Arbeitsabläufe auch unter Einhaltung der Si-
cherheitsvorschriften auf der Baustelle. Der Unternehmer darf davon ausgehen, dass er von der 
Bauleitung als Vertreter des Bauherrn auf erforderliche Schutzmassnahmen hingewiesen wird. 
Der Bauherr muss sich das Wissen und Handeln seiner sachverständigen Hilfspersonen wie ei-
genes Wissen und Verhalten anrechnen lassen. Bei einem allfälligen Schadenfall wird er unter 
der Berücksichtigung seines Regressrechtes unter Umständen ebenfalls haftbar gemacht. 

SIA-Norm 118 Bestandteil in Planerverträgen 

Die SIA-Norm 118 ist üblicherweise Bestandteil von Werkverträgen zwischen Bauherren und 
Unternehmern, jedoch nicht in den Verträgen mit Architekten, Bauingenieuren und Fachplanern. 
Der Planer schlägt dem Bauherrn oftmals die SIA-Norm 118 für die Aufnahme in die Werkver-
träge mit den Baufirmen vor. Damit verpflichtet er sich, die Sicherheitsmassnahmen durchzu-
führen auch wenn diese nicht explizit in seinem Planervertrag aufgeführt sind. 

Weitergehende Informationen auf den Webseiten der Suva – www.suva.ch, im Buch „Sicheres 
Bauen und sichere Bauwerke“oder bei der Eidgenössischen Koordinationskommission 
für Arbeitssicherheit EKA. 

 
 

http://www.hbq-bauberatung.ch/glossary/index.html
http://www.hbq-bauberatung.ch/glossary/s.html
http://www.suva.ch/

